
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 10 | 2025

Daten für den Monat  
 November 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.11.2025
• GewSt, GrundSt = 17.11.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.11.2025
• GewSt, GrundSt = 20.11.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2025 = 26.11.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/24 1/25 4/25 8/25
+ 1,9 % + 2,3 % + 2,1 % + 2,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Grundstücke in der Einkommensteuer:  
Geplante Änderungen im Überblick

| Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf mit diesem Titel ver-
öffentlicht: „Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“. Aus dem 
50 Seiten umfassenden Entwurf werden drei Aspekte für Grundstücke vorgestellt. 
Es handelt sich um eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem 
Wert, die Kaufpreisaufteilung und den Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer. |

Eigenbetrieblich genutzte Grund­
stücke von untergeordnetem Wert

Derzeitige Regelung

Nach § 8 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (EStDV) brauchen 
eigenbetrieblich genutzte Grundstücks­
teile nicht als Betriebsvermögen be-
handelt zu werden, wenn

 • ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel 
des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks (relative Grenze) und 

 • nicht mehr als 20.500 EUR (abso­
lute Grenze) beträgt.

Werden die Grenzen nicht überschritten, 
hat der Steuerpflichtige also ein Wahl­
recht: Er kann den Raum als Privat­ 
oder als Betriebsvermögen behandeln. 
Entscheidet er sich für Privatvermögen, 
ist Folgendes zu bedenken:

 • Die auf diesen Raum entfallenden 
Aufwendungen können grundsätz-
lich als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden. Der Abschreibungs­
betrag richtet sich jedoch nach den 
Abschreibungsmethoden für Pri­
vatgebäude, da kein Betriebsver-
mögen vorliegt.

 • Wird der betrieblich genutzte 
Grundstücksteil als Privatvermögen 
behandelt, ist in jedem folgenden 
Jahr zu prüfen, ob die Vorausset­
zungen (Grenzen des § 8 EStDV) 
noch erfüllt werden.

Beachten Sie | Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang auch etwaige stille 
Reserven. Bei einer Behandlung als 
Betriebsvermögen unterliegen Wertzu-
wächse bei einer Entnahme oder Ver­
äußerung des Grundstücksteils der Be­

steuerung. Handelt es sich demgegen-
über um Privatvermögen, ist ein Veräu­
ßerungsgewinn nur unter den Voraus-
setzungen des § 23 Einkommensteuer­
gesetz (EStG) zu versteuern. Verein-
facht ausgedrückt: Nach Ablauf der 
Zehnjahresfrist erfolgt keine Besteue­
rung. 
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Geplante Änderungen

§ 8 EStDV soll nun geändert werden – 
und zwar wie folgt: Eigenbetrieblich 
genutzte Grundstücksteile brauchen 
nicht als Betriebsvermögen behandelt 
zu werden, wenn ihre Größe nicht 
mehr als 30 Quadratmeter oder ihr 
Wert nicht mehr als 40.000 EUR be-
trägt (Satz 1). In diesem Fall dürfen 
Aufwendungen, die mit dem Grund­
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
nicht abgezogen werden (Satz 2).

MERKE | Durch den neuen Satz 1, der 
in allen noch offenen Fällen anwendbar 
sein soll, würde sich die jährliche Über-
prüfung, ob die Voraussetzungen noch 
vorliegen, oft erübrigen, da sich die 
Quadratmeter regelmäßig nicht än-
dern. Ist der Grundstücksteil nicht grö-
ßer als 30 Quadratmeter, sind keine wei-
teren Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts notwen-
dig. Nur in den Fällen, in denen die 
maximale Quadratmeterzahl über-
schritten wird, erfolgt in einem zweiten 
Schritt die Prüfung anhand der absolu-
ten Wertgrenze.

So viel zu den guten Nachrichten. Denn 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2025 beginnen, soll Satz 2 an-
wendbar sein. Dadurch wäre ein Abzug 
von Aufwendungen, die mit dem Grund­
stücksteil im Zusammenhang stehen, 
in den Fällen, in denen das Wahlrecht 
ausgeübt wird (also Privatvermögen 
vorliegt), nicht mehr möglich. Folglich 
würde die Wertermittlung für die Be-
rechnung der Abschreibung entfallen. 

Beachten Sie | Die betriebsbezogenen 
Aufwendungen wie z. B. Strom und 
Heizkosten sollen aber weiterhin ab­
zugsfähig sein.

Kaufpreisaufteilung

Wurde für ein bebautes Grundstück ein 
Gesamtkaufpreis gezahlt, ist der Kauf-
preis zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für die Abschreibung des Ge-
bäudes aufzuteilen. Denn nur die An­
schaffungskosten für das Gebäude un-
terliegen einem Wertverzehr und min­
dern über die Abschreibung den steu­
erlichen Gewinn. Der Grund und Boden 
hingegen unterliegt keinem Wertver-
zehr und ist nicht planmäßig abschreib­
bar.

Streitanfällig ist oft die Aufteilungsme­
thode. Hier soll nun der neue § 9b EStDV 
für „Klarheit“ sorgen. Danach soll für 

die Schätzung des Werts des Grund und 
Bodens sowie des Gebäudeanteils die 
Immobilienwertermittlungsverordnung 
einschließlich ihrer Vorgaben zur Wahl 
des Wertermittlungsverfahrens heran-
zuziehen sein.

Zur Vereinfachung soll entsprechend der 
bisherigen Verwaltungspraxis zudem 
festgeschrieben werden, dass das Bun­
desfinanzministerium eine Arbeitshilfe 
zur vereinfachten Aufteilung eines Ge-
samtkaufpreises für das bebaute Grund-
stück zur Verfügung stellen kann.

Diese Schätzung kann widerlegt wer-
den – und zwar durch Vorlage eines für 
diesen Zweck nach persönlicher Vor­
ortbesichtigung erstellten Gutachtens 
eines öffentlich bestellten und verei­
digten Sachverständigen für die Be-
wertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken.

Der Immobilienverband Deutschland 
IVD hat in seiner Stellungnahme zum 
Referentenentwurf scharf kritisiert, 
dass Gutachten von Sachverständigen, 
die nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifi­
ziert sind, somit nicht anerkannt wer-
den sollen. 

Kürzere Nutzungsdauer

Ist die tatsächliche Nutzungsdauer kür­
zer als die typisierten Prozentsätze in  
§ 7 Abs. 4 S. 1 EStG, kann die Abschrei­
bung nach der kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer vorgenommen werden. 
Hierzu hatte der Bundesfinanzhof 
(28.7.2021, Az. IX R 25/19) entschieden, 
dass sich der Steuerpflichtige dabei 
grundsätzlich jeder Darlegungsmethode 
bedienen kann, die im Einzelfall geeig-
net erscheint (Methodenfreiheit).

Durch § 11c Abs. 1a EStDV soll nun 
festgelegt werden, dass der Nachweis 
einer kürzeren Nutzungsdauer durch 
ein Gutachten (Vorortbesichtigung und 
anerkannte Sachverständige wie bei der 
Kaufpreisaufteilung) zu erbringen ist. 
Auch diese Regelung wird vom Immobi-
lienverband Deutschland IVD entspre-
chend kritisiert.

AUSBLICK | Es handelt sich derzeit 
„nur“ um einen Referentenentwurf, 
sodass im weiteren Verlauf noch Än-
derungen möglich sind.

Quelle | Referentenentwurf des BMF: Siebte 
Verordnung zur Änderung steuerlicher Ver-
ordnungen, Stand: 4.8.2025

Für Unternehmer

Bauleistungen: Neues 
Verfahren bei Ausstellung 
von Freistellungs­
bescheinigungen

| Das Finanzministerium Mecklen-
burg-Vorpommern hat auf Folgendes 
hingewiesen: Seit dem 6.8.2025 kön-
nen Freistellungsbescheinigungen für 
Bauleistungen nach § 48b Einkommen-
steuergesetz (EStG) nicht mehr sofort 
ausgestellt und direkt an Antragstel-
lende übergeben werden. Der Grund ist 
das neue bundesweite KONSENS­Ver­
fahren ELFE–Freistellungsbescheini­
gung für Bauleistungen (EIBE-FsB). |

Mit dem neuen Verfahren wird die An-
tragsbearbeitung maschinell durchge­
führt. Dabei wird eine Vordatierungs­
frist berücksichtigt, die in der Regel drei 
Kalendertage beträgt. Endet diese Frist 
an einem Wochenende oder an einem 
Feiertag, wird der nächstfolgende Ka-
lendertag als Ausstellungsdatum fest-
gelegt. Der Versand der Bescheinigung 
erfolgt in der Regel zentral per Post.

Die bisherige Möglichkeit, bei persönli­
cher Vorsprache eine Freistellungsbe-
scheinigung direkt ausgehändigt zu be-
kommen, entfällt durch das neue Sys­
tem. Das Finanzministerium empfiehlt 
den Antragstellenden, mit dem Finanz­
amt rechtzeitig Kontakt aufzunehmen 
und den Antrag frühzeitig einzureichen.

Hintergrund

Bestimmte Leistungsempfänger (insbe-
sondere Unternehmer i. S. des § 2 des 
Umsatzsteuergesetzes) haben für inlän­
dische Bauleistungen einen Steuerab­
zug i. H. von 15 % der Gegenleistung 
einzubehalten. Der einbehaltene Betrag 
wird an das Finanzamt des Leistenden 
abgeführt.

Vom Steuerabzug kann abgesehen wer-
den, wenn die in § 48 EStG genannten 
Bagatellgrenzen unterschritten wer-
den oder der Leistende eine vom Fi-
nanzamt ausgestellte Freistellungsbe­
scheinigung vorlegt.

Beachten Sie | Weitere Informationen 
erhalten Sie u. a. auf der Website des 
Bundeszentralamts für Steuern (www.
iww.de/s14345).

Quelle | FinMin Mecklenburg-Vorpommern, 
PM vom 1.8.2025
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Für Unternehmer

Steuer­Informationen  
für Influencer und  
Content­Creator

| Wer in sozialen Netzwerken (z. B. In-
stagram, TikTok, YouTube oder Twitch) 
aktiv ist und damit Einnahmen erzielt, 
sollte auch die steuerlichen Pflichten 
– von Anfang an – im Blick haben. Die 
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfa-
len hat dazu jetzt alle wichtigen Infor­
mationen gebündelt und auf einer 
zentralen Website (unter www.iww.de/
s14348) veröffentlicht. |

Die neue Informationsseite liefert Hin-
weise zu allen steuerlich relevanten 
Themen: Von der Einkommen- und Ge-
werbesteuer über die Umsatzsteuer bis 
hin zu den verschiedenen Arten von Ein­
nahmen (z. B. Sponsoring, Produktplat-
zierungen oder Merchandise-Verkäufe). 

Die Faustregel ist: Erhalten Influencer 
Geld oder Sachleistungen, sind diese 
(unabhängig davon, ob eine konkrete 
Gegenleistung erbracht wird) steuer­
pflichtig. Denn die Einnahmen stehen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb. 

Beachten Sie | Neben kompakten Tex-
ten enthält die neue Website auch Er­
klärvideos, Links zu weiterführenden 
Angeboten sowie Hinweise zur Zusam-
menarbeit mit dem Finanzamt. 

Quelle | Finanzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, PM vom 14.8.2025

Für Arbeitgeber

Haushaltshilfe richtig  
bei der Minijob­Zentrale 
anmelden

| Die Minijob-Zentrale hat jüngst dar-
auf hingewiesen, dass Haushaltshilfen 
auf Minijob­Basis zwingend anzumel­
den sind und welche Angaben dabei be-
nötigt werden. |

Beachten Sie | Zudem gibt die Minijob-
Zentrale Antworten auf häufig gestellte 
Fragen und erläutert, welche steuerli­
chen Vorteile geltend gemacht werden 
können. Alle wichtigen Informationen 
erhalten Sie unter www.iww.de/s14349.

Quelle | Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
30.7.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Irrtum über Steuerfolgen bei Ehevertrag:  
Einkommensteuer kann rückwirkend entfallen 
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Übertragung von GmbH­Anteilen 
im Rahmen eines Zugewinnausgleichs unter Ehegatten grundsätzlich einen steuer­
pflichtigen Veräußerungsvorgang nach § 17 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
darstellt. Der Veräußerungsgewinn kann aber rückwirkend entfallen, wenn die 
Übertragung aufgrund eines Irrtums über die steuerlichen Folgen rückabgewickelt 
wird und dieser Irrtum die Geschäftsgrundlage des Vertrags bildete. |

	◼ Sachverhalt

Eheleute vereinbarten abweichend vom 
gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft die Gütertrennung. 
Hieraus ergab sich ein Zugewinnaus-
gleichsanspruch der Ehefrau, den der 
Ehemann vereinbarungsgemäß durch 
die Übertragung von GmbH-Anteilen 
erfüllte. Beide gingen davon aus, dass 
hierfür keine Einkommensteuer an-
fällt. Das Finanzamt sah darin jedoch 
eine Veräußerung nach § 17 EStG, er-
mittelte einen Veräußerungsgewinn 
und setzte Einkommensteuer fest. Dies 
veranlasste die Eheleute, die notarielle 
Vereinbarung zu ändern und statt der 
Anteilsübertragung eine Geldzahlung 
und im Übrigen die Stundung des Aus-
gleichsanspruchs zu vereinbaren.

Das Finanzgericht Niedersachsen er-
kannte die rückwirkende Änderung 
des Ehevertrags an: Der Veräuße-
rungsgewinn sei mit steuerlicher Wir-
kung für die Vergangenheit entfallen. 
Diese Auffassung wurde nun vom Bun-
desfinanzhof bestätigt.

Die Rückabwicklung kann steuerlich so 
behandelt werden, als wäre die Anteils­
übertragung nie erfolgt, wenn 

 • der Irrtum von beiden Vertrags­
partnern geteilt wird, 

 • er bereits bei Vertragsabschluss 
vorlag und 

 • in die Risikosphäre beider Ver­
tragspartner fällt. 

MERKE | Ein ausdrücklicher Hinweis 
im ursprünglichen Vertragstext ist 
nicht notwendig. 

Allerdings weist der Bundesfinanzhof 
auch auf Folgendes hin: Die Voraus-
setzungen für die Anerkennung einer 
steuerlich rückwirkenden Änderung 
entsprechender vertraglicher Abreden 
sind und bleiben streng und gelten nur 
für Ausnahmefälle.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.5.2025, Az. IX R 
4/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249753; 
BFH, PM Nr. 53/25 vom 21.8.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Verkauf eines hochpreisigen Wohnmobils innerhalb 
eines Jahres: Ist ein Gewinn zu versteuern? 

| Private Veräußerungsgewinne aus Gegenständen des täglichen Gebrauchs unter-
liegen auch dann nicht der Spekulationsbesteuerung nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Das Finanzgericht Sachsen hat nun 
entschieden, dass selbst ein hochpreisiges Wohnmobil ein Gegenstand des tägli­
chen Gebrauchs ist und damit nicht der Spekulationsbesteuerung unterliegt. |

Bei Gegenständen des täglichen Ge-
brauchs muss es sich um Gebrauchs­
gegenstände handeln, die einem Wert­
verzehr unterliegen und/oder kein 
Wertsteigerungspotenzial aufweisen 
und zumindest zur mehrmaligen Nut­
zung geeignet sind. Diese Vorausset-
zungen liegen für ein Wohnmobil nach 
Ansicht des Finanzgerichts vor. 

Es trifft zwar zu, dass es sich im Streit-
fall um einen Luxusgegenstand gehan-

delt hat. Doch dies steht der Annahme, 
dass ein Gegenstand des täglichen Ge-
brauchs vorliegt, nicht entgegen.

Beachten Sie | Mit dieser Entschei-
dung will sich das Finanzamt aber nicht 
zufriedengeben und hat Revision ein­
gelegt.

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 20.12.2024, 
Az. 5 K 960/24, Rev. BFH Az. IX R 4/25, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 249254
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

70 % der Rentenleistungen waren 2024 steuerpflichtig

| Im Jahr 2024 haben in Deutschland 22,3 Millionen Personen Leistungen i. H. 
von rund 403 Milliarden EUR aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente 
erhalten. 70 % dieser Leistungen zählten zu den steuerpflichtigen Einkünften. 
Seit 2015 stieg der durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um rund 15 %. 
Diese Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt. |

Bei vielen Rentnern liegt der steuer­
pflichtige Teil ihrer Renten (nach diver-
sen Abzügen) unterhalb des jährlichen 
Grundfreibetrags. Daher bleiben viele 
Rentenzahlungen steuerfrei, wenn keine 
weiteren Einkünfte vorliegen. Wie viele 
Rentner für 2024 Einkommensteuer 
zahlen, ist noch nicht bekannt. Aktuelle 
Informationen liegen aber für 2021 vor. 
Danach mussten rund 41 % der insge-
samt 21,9 Millionen Rentenbeziehenden 
Einkommensteuer zahlen.

Hintergrund

Wie die Renteneinkünfte steuerlich be-
handelt werden, richtet sich insbeson-
dere nach dem Jahr des Rentenbe­
ginns. Der steuerpflichtige Teil der 
Rente aus einer Basisversorgung be-
trägt bei einem Rentenbeginn im Jahr 
2005 oder früher 50 %. Demzufolge be-

trägt auch der Rentenfreibetrag 50 %. 
Dieser Rentenfreibetrag ist ein fester 
Betrag, der in den Folgejahren unver­
ändert bleibt. Die jährlichen Rentener-
höhungen, die im Laufe der Rente fol-
gen, sind also komplett steuerpflichtig.

Der Besteuerungsanteil wird für jeden 
neuen Rentnerjahrgang sukzessive er-
höht. Wer z. B. 2023 in Rente gegangen 
ist, dem steht nur noch ein Rentenfrei­
betrag von 17,5 % zu. Das bedeutet: 
17,5 % der Rente bleiben steuerfrei und 
82,5 % der Rente unterliegen der Be-
steuerung. Da der Besteuerungsanteil 
für jeden neuen Renteneintrittsjahr-
gang ab 2023 um einen halben Pro­
zentpunkt erhöht wird, gelten 100 % 
Besteuerungsanteil dann erstmals für 
2058 (= Jahr des Rentenbeginns). 

Quelle | Statistisches Bundesamt, PM Nr. 291 
vom 8.8.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Werbungskosten: 
Umzug allein wegen 
eines Arbeitszimmers 

| Steuerpflichtige (im Streitfall eine 
Grundschullehrerin) können die Kosten 
für einen Umzug, der vor allem erfolgt, 
weil die Wohnung im Gegensatz zur alten 
Wohnung ein häusliches Arbeitszimmer 
enthält, nur als Werbungskosten abset-
zen, wenn weitere (objektive) Voraus­
setzungen für einen beruflich veran-
lassten Umzug vorliegen. Das hat das 
Finanzgericht Münster entschieden. |

Eine nahezu ausschließliche berufliche 
Veranlassung des Umzugs in eine an-
dere Wohnung ist auch dann zu vernei­
nen, wenn in dieser Wohnung (erstmals) 
die Möglichkeit zur Einrichtung eines 
Arbeitszimmers besteht. Denn es fehlt 
insoweit an einem objektiven Kriterium, 
das nicht durch die private Wohnsitua­
tion zumindest mitveranlasst ist. 

Die Entscheidung entspricht der aktuel­
len Rechtsprechung des Bundesfinanz­
hofs. Danach ändert auch die zuneh­
mende Akzeptanz von Homeoffice, Tele­ 
und Remote­Arbeit nichts daran, dass 
der Wunsch, im privaten Lebensbereich 
in einem (häuslichen) Arbeitszimmer zu 
arbeiten, in erster Linie auf privaten 
Motiven und Vorlieben beruht.  

MERKE | Damit bleibt es dabei, dass 
ein Werbungskostenabzug insbeson-
dere in diesen Fällen möglich ist: 
• aus dem Umzug resultiert eine er-

hebliche Fahrzeitverkürzung (Fahr-
ten Wohnung-Arbeitsstätte),

• der Umzug wird im überwiegenden 
betrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers durchgeführt oder

• der Umzug erfolgt aufgrund der 
erstmaligen Aufnahme einer beruf-
lichen Tätigkeit, eines Arbeitsplatz-
wechsels oder einer Versetzung.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 13.6.2025, Az. 
14 K 2124/21 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
249947; BFH-Urteil vom 5.2.2025, Az. VI R 3/23

Für Unternehmer

Vertretungsweise Übernahme eines  
ärztlichen Notfalldienstes ist umsatzsteuerfrei  

| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der ärztliche Notfalldienst auch 
dann von der Umsatzsteuer befreit ist, wenn ein Arzt ihn vertretungsweise für ei­
nen anderen Arzt (gegen Entgelt) übernimmt. |

	◼ Sachverhalt

Ein selbstständiger Arzt (A) hatte mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KV) eine Vereinba-
rung über die freiwillige Teilnahme am 
ärztlichen Notfalldienst abgeschlos-
sen. A übernahm für andere, an sich 
zum Notfalldienst eingeteilte Ärzte als 
Vertreter deren „Sitz- und Fahrdienste“ 
in eigener Verantwortung. Gegenüber 
den Ärzten rechnete A einen Stunden-
lohn zwischen 20 EUR und 40 EUR ab. 

Die erbrachten Notfalldienste hielt A für 
umsatzsteuerfrei. Das Finanzamt und 
das Finanzgericht Münster sahen das 
allerdings anders: A erbringe eine 
sonstige Leistung, die kein therapeuti-
sches Ziel habe. Schließlich gewährte 
der Bundesfinanzhof aber dann doch 
die Umsatzsteuerbefreiung.

Auch die vertretungsweise Übernahme 
ärztlicher Notfalldienste gegen Entgelt 
durch einen anderen Arzt ist als Heilbe­
handlung im Sinne des § 4 Nr. 14 
Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes 
umsatzsteuerfrei.

Der Bundesfinanzhof begründete seine 
Entscheidung u. a. wie folgt: Der ärztli-
che Notfalldienst ist eine ärztliche Heil­
behandlung. Er gewährleistet die ärzt-
liche Versorgung von Notfallpatienten 
im jeweiligen Einsatzgebiet, was eine 
umsatzsteuerfreie Tätigkeit ist. Auf den 
Umfang der tatsächlichen Inanspruch­
nahme des Notfalldienstes durch die 
Patienten kommt es nicht an.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2025, Az. XI R 
24/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249292; 
BFH, PM Nr. 47/25 vom 24.7.2025



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 09 | 2025

Daten für den Monat  
Oktober 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.10.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.10.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 10/2025 = 29.10.2025
(bzw. 28.10.2025 für Bundesländer, in denen der 
Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist)

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

7/24 12/24 3/25 7/25
 + 2,3 % + 2,6 % + 2,2 % + 2,0 %

Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Kostenbeteiligung  
bei Ein-Personen-Haushalt irrelevant

| Der Bundesfinanzhof hat eine steuerzahlerfreundliche Entscheidung getroffen: 
Führt der Steuerpflichtige im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung am Ort 
des Lebensmittelpunkts einen Ein-Personen-Haushalt, stellt sich die Frage nach 
der finanziellen Beteiligung an den Kosten der Lebensführung nicht. |

Hintergrund

Notwendige Mehraufwendungen, die 
einem Arbeitnehmer wegen einer be-
ruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entstehen, können als 
Werbungskosten steuerlich abgesetzt 
werden. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
einen eigenen Hausstand unterhält und 
auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
wohnt. Hierbei darf sich der Lebens-
mittelpunkt nicht am Beschäftigungs-
ort befinden. 

Zudem ist § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 3 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu 
beachten: „Das Vorliegen eines eigenen 
Hausstandes setzt das Innehaben einer 
Wohnung sowie eine finanzielle Beteili-

gung an den Kosten der Lebensführung 
voraus.“ Und um diese Voraussetzung 
ging es in einem aktuellen Fall: 

	◼ Sachverhalt

Der 1986 geborene Steuerpflichtige 
bewohnte das Obergeschoss im 
Wohnhaus seiner Eltern – und zwar 
allein und unentgeltlich. Zudem hatte 
er am Ort seiner nichtselbstständigen 
wissenschaftlichen Tätigkeit eine Un-
terkunft und machte Kosten für eine 
doppelte Haushaltsführung geltend. 

Das Finanzamt erkannte die doppelte 
Haushaltsführung jedoch mangels fi-
nanzieller Beteiligung am Haushalt der 
Eltern nicht an und berücksichtigte nur 
Fahrtkosten als Werbungskosten. So 
sah das auch das Finanzgericht Mün-
chen, nicht aber der Bundesfinanzhof.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Woh-
nung, die der Steuerpflichtige außerhalb 

des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
innehat, seinen Erst- oder Haupthaus-
halt darstellen muss (Stichwort: Le-
bensmittelpunkt). Es ist entscheidend, 
dass sich der Steuerpflichtige in dem 
Haushalt, im Wesentlichen nur unter-
brochen durch die arbeits- und urlaubs-
bedingte Abwesenheit, aufhält. Allein 
das Vorhalten einer Wohnung für gele-
gentliche Besuche oder für Ferienauf-
enthalte reicht nicht.
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Für Arbeitgeber

Gesetzlicher Mindestlohn soll 2026 und 2027 steigen

| Seit dem 1.1.2025 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,82 EUR pro Stunde. Die 
Mindestlohnkommission hat nun eine stufenweise Erhöhung des Mindestlohns auf 
13,90 EUR zum 1.1.2026 und auf 14,60 EUR zum 1.1.2027 beschlossen. |

Hintergrund

Im Mindestlohngesetz ist geregelt, dass 
„die Mindestlohnkommission alle zwei 
Jahre über Anpassungen der Höhe des 
Mindestlohns zu beschließen“ hat. Die-
sem Auftrag ist die Kommission in ihrer 
Sitzung vom 27.6.2025 nun nachgekom-
men. Bundesarbeitsministerin Bärbel 
Bas hat bereits angekündigt, der Bun-
desregierung vorzuschlagen, die An-
passung durch Rechtsverordnung zum 
1.1.2026 verbindlich zu machen.

Neue Minijob-Grenze

Die Erhöhung hat auch Auswirkungen 
auf die Minijob-Grenze (derzeit 556 EUR 
monatlich), da diese an den Mindest-
lohn „gekoppelt“ ist. 

Beachten Sie | Die Geringfügigkeits-
grenze bezeichnet das monatliche Ar-
beitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit 
von zehn Wochenstunden zum Mindest-
lohn nach § 1 Abs. 2 S. 1 des Mindest-
lohngesetzes erzielt wird. Sie wird be-
rechnet, indem der Mindestlohn mit 130 
vervielfacht, durch drei geteilt und auf 
volle EUR aufgerundet wird.

Das bedeutet Folgendes: Bei einem ge-
setzlichen Mindestlohn von 13,90 EUR 
ergibt sich ab dem 1.1.2026 eine Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 603 EUR 
(13,90 EUR × 130 ÷ 3). Ab dem 1.1.2027 
sind es dann 633 EUR.

Quelle | BMAS, Mitteilung vom 27.6.2025: 
„Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
zum 1.1.2026“

Ferner darf der Steuerpflichtige nicht 
nur in einen anderen Hausstand einge-
gliedert sein, wie es regelmäßig bei jun-
gen Arbeitnehmern der Fall ist, die nach 
Beendigung der Ausbildung weiterhin 
im elterlichen Haushalt ihre Zimmer be-
wohnen. Die elterliche Wohnung kann 
dann zwar wie bisher der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen sein, sie ist aber 
kein von dem Kind unterhaltener eige-
ner Hausstand.

Wird jedoch der Haushalt in einer in sich 
abgeschlossenen Wohnung geführt, die 
auch nach Größe und Ausstattung ein 
eigenständiges Wohnen und Wirtschaf-
ten gestattet, wird regelmäßig vom Un-
terhalten eines eigenen Hausstands 
auszugehen sein. 

Im Streitfall hatten die Eltern dem Steu-
erpflichtigen sämtliche Räumlichkeiten 
im Obergeschoss ihres Hauses zur Nut-
zung überlassen. Hierbei handelte es 
sich um eine Wohnung, die dem Steuer-
pflichtigen nach Größe und Ausstattung 
ein eigenständiges Wohnen und Wirt-
schaften gestattet. Der Umstand, dass 
es sich hierbei um eine (bloße) Nut-
zungsüberlassung und nicht um ein 
Mietverhältnis handelt, steht dem nicht 
entgegen. Ob die Wohnung im Oberge-
schoss gegenüber der von den Eltern 
bewohnten Wohnung im Erdgeschoss 

baulich abgeschlossen ist, ist für das 
Vorliegen eines eigenen Hausstands 
ebenfalls unerheblich.

MERKE | Für einen eigenen Haus-
stand ist es zudem erforderlich, dass 
eine finanzielle Beteiligung an den Kos-
ten der Lebensführung erfolgt – aber 
nur dann, soweit der Steuerpflichtige 
am Lebensmittelpunkt einem Mehr-
personenhaushalt (z. B. im Rahmen ei-
nes Mehrgenerationenhaushalts) an-
gehört. Denn nur wenn mehrere Perso-
nen einen gemeinsamen Haushalt füh-
ren, kann sich der Einzelne an den 
Kosten dieses Haushalts und damit den 
Kosten der Lebensführung beteiligen.

Führt der Steuerpflichtige dagegen (wie 
im Streitfall) einen Ein-Personen-Haus-
halt, stellt sich die Frage nach der finan-
ziellen Beteiligung an den Kosten dieses 
Haushalts nicht. Denn die Kosten der 
Lebensführung eines Ein-Personen-
Haushalts werden denknotwendig von 
dieser einen Person getragen. Woher 
die hierfür erforderlichen Mittel stam-
men – ob aus eigenen Einkünften, staat-
lichen Transferleistungen, Darlehen, 
Unterhaltsleistungen oder familiären 
Geldgeschenken – ist unerheblich. 

Quelle | BFH-Urteil vom 29.4.2025, Az. VI R 
12/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 249404

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung 
zum Kindergeld
| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte 
ein Blick in die 173 Seiten umfassende 
Dienstanweisung des Bundeszentral-
amts für Steuern hilfreich sein. Die 
Dienstanweisung ist die zentrale Vor-
schrift für die Familienkassen und 
wurde nun aktualisiert (Stand 2025; 
abrufbar unter: www.iww.de/s14164). |

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße  
Buchführung: GoBD 
wurden geändert

| Das Bundesfinanzministerium hat 
sein Schreiben zu den GoBD („Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzu-
griff“) aktualisiert. Die Anpassung 
erfolgte insbesondere wegen der Ein-
führung der elektronischen Rechnung 
bei Umsätzen zwischen inländischen 
Unternehmern seit dem 1.1.2025. |

Hintergrund: Die GoBD behandeln u. a. 
die zeitgerechte Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen, die Unveränderbar-
keit der Buchungen und Daten, die Auf-
bewahrung von (digitalen) Unterlagen 
sowie die Verfahrensdokumentation 
digitaler Abläufe. 

Das Bundesfinanzministerium führt in 
seinem vier Seiten umfassenden Schrei-
ben u. a. aus: „Bei E-Rechnungen i. S. des 
§ 14 Abs. 1 S. 3 und 6 Umsatzsteuergesetz 
ist es ausreichend, wenn nur der struktu-
rierte Teil aufbewahrt wird und die Anfor-
derungen dieses Schreibens erfüllt wer-
den. Eine Aufbewahrung des menschen-
lesbaren Datenteils einer hybriden E-
Rechnung (z. B. des PDF-Teils einer ZUG-
FeRD-Rechnung) ist nur dann erforder-
lich, wenn zusätzliche oder abweichende 
Informationen enthalten sind, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind (z. B. 
Buchungsvermerke).“

MERKE | Unternehmer sollten das 
neue Schreiben beachten, ihre Pro-
zesse überprüfen und ggf. anpassen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.7.2025, Az. IV 
D 2 - S 0316/00128/005/088, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 249544
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Für Vermieter

Ferienwohnung als erste Tätigkeitsstätte 

| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster kann eine Ferienwohnung, 
die der Einkünfteerzielung dient, eine erste Tätigkeitsstätte bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung darstellen, wenn der Vermieter mindestens ein Drit-
tel seiner regelmäßigen Arbeitszeit für das Objekt dort verrichtet. |

Hintergrund 

Suchen Vermieter in (un)regelmäßigen 
Abständen ihre Vermietungsobjekte 
auf, um z. B. Reparaturen vorzuneh-
men oder mit dem Mieter in Kontakt zu 
treten, stehen die dabei entstehenden 
Fahrtkosten mit den Mieteinkünften im 
Zusammenhang und lassen sich als 
Werbungskosten absetzen. 

Grundsätzlich sind die Fahrtkosten dann 
nach Reisekostengrundsätzen zu ermit-
teln, sodass die tatsächlichen Kosten 
bzw. 0,30 EUR je Kilometer für Hin- 
und Rückfahrt anzusetzen sind. 

In dem Streitfall ging es nun u. a. um 
die Frage, ob eine Ferienwohnung auch 
eine erste Tätigkeitsstätte darstellen 
kann – mit der Folge, dass nur die Ent-
fernungspauschale (0,30 EUR pro Ent-
fernungskilometer bzw. 0,38 EUR ab 
dem 21. Kilometer) abgezogen werden 
kann. 

	◼ Sachverhalt

Eine aus Vater und Sohn bestehende 
GbR erzielte Einkünfte aus der Vermie-
tung zweier Ferienwohnungen. Für 
2019 machte die GbR u. a. Fahrtkosten 
und Verpflegungsmehraufwendungen 
im Zusammenhang mit Reparatur- 
und Reinigungsarbeiten an den Woh-
nungen als Werbungskosten geltend. 

Das Finanzamt stellte bei der Prüfung 
der Unterlagen und Belege Unge-
reimtheiten fest und erkannte die 
Fahrtkosten und Verpflegungsmehr-
aufwendungen wegen privater Mitver-
anlassung nicht an. Die hiergegen ge-
richtete Klage war vor dem Finanzge-
richt Münster teilweise erfolgreich. 

Das Finanzgericht begründete seine 
Entscheidung u. a. wie folgt: Die Fahrt-
kosten sind mit der Entfernungspau-
schale und unter Abzug eines Privatan-
teils zu berücksichtigen. Die beiden 
Wohnungen sind jeweils als erste 
Tätigkeitsstätte anzusehen. 

Der Verweis in § 9 Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz (EStG) auf die vorrangig 

für Arbeitnehmer geltenden Regelun-
gen führt bei den Vermietungseinkünf-
ten dazu, dass jedenfalls dann eine erste 
Tätigkeitsstätte vorliegt, wenn der Steu-
erpflichtige mindestens ein Drittel sei-
ner regelmäßigen Arbeitszeit für das 
Mietobjekt dort selbst verrichtet. Maß-
geblich sind in erster Linie quantitative 
Kriterien, da – anders als bei Arbeitneh-
mern – eine Zuordnung durch einen Ar-
beitgeber nicht in Betracht kommt. 

Da die Ferienwohnungen im Wesentli-
chen durch Dritte verwaltet wurden, 
während die Gesellschafter die Repara-
turarbeiten selbst durchführten, ist die 
quantitative Grenze von einem Drittel 
im Streitfall deutlich überschritten. 
Für jede einzelne Reise hat das Gericht 
eine Aufteilung der Fahrtkosten vorge-
nommen und die privaten Veranlas-
sungsanteile nicht als Werbungskosten 
anerkannt. 

Die geltend gemachten Verpflegungs-
mehraufwendungen wären bestenfalls 
innerhalb der ersten drei Monate anzu-
erkennen. Im Streitfall war die Dreimo-
natsfrist aber bereits abgelaufen.

MERKE | Das Finanzgericht Münster 
hatte die Revision zugelassen, weil bis 
dato keine höchstrichterliche Recht-
sprechung zu § 9 Abs. 3 EStG vorliegt 
und hierzu im Streitfall entscheidungs-
erhebliche Fragen grundsätzlich klä-
rungsbedürftig sind. Da die Revision 
aber nicht eingelegt wurde, muss man 
vorerst weiter auf eine höchstrichterli-
che Entscheidung warten. 

Allerdings zeigt der Streitfall, dass eine 
gute Beweisvorsorge unerlässlich ist. 
Das gilt nicht nur für die Anzahl der 
Fahrten, sondern auch für den mit der 
Vermietung zusammenhängenden 
Hintergrund der Fahrten und der mög-
lichst fehlenden privaten Mitveranlas-
sung. Zudem wird deutlich, dass bei 
sehr vielen Fahrten zum Mietobjekt die 
Gefahr besteht, dass das Finanzamt nur 
die Entfernungspauschale gewährt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 15.5.2025, Az. 
12 K 1916/21 F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
248957; FG Münster, Newsletter Juli 2025

Für alle Steuerpflichtigen

Vorweggenommene 
Aufwendungen für  
die eigene Bestattung 
keine außergewöhnlichen 
Belastungen 
| Aufwendungen für die eigene Bestat-
tungsvorsorge sind nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen nach § 33 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
abziehbar. Das hat das Finanzgericht 
Münster entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte einen Be-
stattungsvorsorge-Treuhandvertrag ab-
geschlossen. Den Betrag (6.500 EUR) 
machte er als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend. Begründung: Da 
die Übernahme der Beerdigungskos-
ten auf Ebene des Erben zu außerge-
wöhnlichen Belastungen führen könne, 
dürfe nichts anderes gelten, wenn er 
selbst einen Bestattungsvorsorgever-
trag abschließe, um seinen Angehöri-
gen die Beerdigungskosten zu erspa-
ren. Das Finanzgericht Münster ist die-
ser Argumentation indes nicht gefolgt. 

Vom Anwendungsbereich des § 33 EStG 
sind die üblichen Aufwendungen der 
Lebensführung ausgeschlossen, die in 
Höhe des Existenzminimums durch den 
Grundfreibetrag abgegolten sind.

Bei Aufwendungen für eine Bestat-
tungsvorsorge handelt es sich nicht um 
Mehraufwendungen für den existenz-
notwendigen Grundbedarf, die derart 
außergewöhnlich wären, dass sie sich 
einer pauschalen Erfassung in allgemei-
nen Freibeträgen entziehen. Denn der 
Eintritt des Todes und damit die Not-
wendigkeit, bestattet zu werden, trifft 
jeden Steuerpflichtigen. Es handelt sich 
damit nicht um Aufwendungen, die grö-
ßer sind als die, die einer Mehrzahl der 
Steuerpflichtigen erwachsen.

Der Unterschied zu den Aufwendungen 
für Beerdigungskosten naher Angehö-
riger besteht bereits darin, dass nicht 
jeder Steuerpflichtige irgendwann ein-
mal solche Aufwendungen für einen na-
hen Angehörigen zu tragen hat und 
auch nicht jeder Steuerpflichtige etwa 
auch in der Anzahl und Höhe solcher 
Aufwendungen gleich belastet ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 23.6.2025, Az. 
10 K 1483/24 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
249116
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Steuerfahnder nehmen 
Influencer ins Visier:  
NRW und Hamburg mit 
gezielten Ermittlungen 

| Die Finanzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) hat jüngst 
mitgeteilt, dass die Steuerfahndung ein 
Datenpaket mehrerer Social-Media-
Plattformen analysiert. Ziel der Ermitt-
lungen sind professionelle Influencer, 
die ihre steuerlichen Pflichten mit ho-
her krimineller Energie umgehen. |

Das Influencer-Team des Landesamtes 
zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
in NRW (LBF NRW) ist vorsätzlichen 
Steuerbetrügern in den sozialen Netz-
werken auf der Spur. Derzeit werten die 
Experten ein Datenpaket von mehreren 
großen Plattformen aus. Darin enthalten 
sind 6.000 Datensätze, die auf nicht ver-
steuerte Gewinne mit Werbung, Abos 
und Co. hinweisen. Sie beziehen sich nur 
auf Influencer aus NRW und umfassen 
ein strafrechtlich relevantes Steuervo-
lumen i. H. von rund 300 Mio. EUR.

Im Visier stehen die „großen Fische“. 
Stephanie Thien, Leiterin des LBF NRW, 
betont: „Im Fokus unseres Influencer-
Teams stehen ausdrücklich nicht junge 
Menschen, die ein paar Follower ge-
sammelt und ein paar Cremes oder 
Kleider beworben haben.“ 

Beachten Sie | Auch die Finanzämter 
in Hamburg nehmen die Influencer ins 
Visier. Bereits 2022 wurde eine Exper-
tengruppe zur Besteuerung von Influen-
cern und anderen Social-Media-Akteu-
ren gegründet. Seit 2024 wird die Bran-
che im Zuge einer Branchenprüfung 
verstärkt in den Fokus genommen.

Quelle | Finanzverwaltung NRW, Mitteilung 
vom 15.7.2025: „Verdacht auf Steuerbetrug in 
großem Stil: LBF NRW wertet Influencer-Da-
tenpaket aus“; Finanzbehörde Hamburg, Mit-
teilung vom 17.7.2025: „Auch Hamburger Fi-
nanzämter nehmen Influencerinnen und In-
fluencer ins Visier“

Für alle Steuerpflichtigen

Neues zur Änderung von Steuerbescheiden  
bei elektronisch übermittelten Daten 

| Ein Steuerbescheid ist nach § 175b der Abgabenordnung (AO) zu ändern, wenn 
elektronische Daten von Dritten (z. B. dem Rentenversicherungsträger) bei der 
Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Dies gilt nach 
Meinung des Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn diese Informationen bereits aus 
der Steuererklärung ersichtlich waren. |

	◼ Sachverhalt

Eheleute hatten eine korrekte Steuer-
erklärung abgegeben. Darin hatten sie 
auch ihre Renteneinkünfte zutreffend 
erklärt. Das Finanzamt erließ aller-
dings einen Einkommensteuerbe-
scheid, in dem die Renteneinkünfte 
nicht erfasst waren. 

Später erhielt das Finanzamt auch auf 
elektronischem Wege durch eine Da-
tenübermittlung des Rentenversiche-
rungsträgers von der Höhe der Renten-
einkünfte Kenntnis und änderte dar-
aufhin den Einkommensteuerbescheid 
zulasten der Eheleute und setzte erst-
mals die Renteneinkünfte an. 

Sowohl das Finanzgericht Nieder-
sachsen als auch der Bundesfinanz-
hof haben diese Handhabung nun be-
stätigt.

In der analogen Welt war die Änderung 
eines einmal ergangenen Steuerbe-
scheids (sowohl zugunsten als auch zu-
lasten des Steuerpflichtigen) nur dann 
möglich, wenn hierfür besondere Vor-
aussetzungen erfüllt waren (z. B. aus-
drücklicher Vorbehalt der Nachprüfung 
im Steuerbescheid oder nachträglich 
bekannt gewordene Tatsachen). Diese 
Voraussetzungen waren im Streitfall 

nicht erfüllt, da das Finanzamt die Rente 
trotz voller Kenntnis des Sachverhalts 
im ursprünglichen Steuerbescheid au-
ßer Ansatz gelassen hatte.

Im Zuge der Digitalisierung erhalten 
aber auch die Finanzämter immer 
mehr besteuerungsrelevante Daten auf 
elektronischem Wege. Daher hat der 
Gesetzgeber mit Wirkung ab 2017 die 
Vorschrift des § 175b AO eingeführt. Da-
nach kann ein Steuerbescheid geändert 
werden, soweit Daten an das Finanzamt 
übermittelt werden, die bisher nicht 
oder nicht zutreffend berücksichtigt 
wurden. Weitere (insbesondere ein-
schränkende) Voraussetzungen enthält 
diese Norm nicht. 

MERKE | Eine auf § 175b AO gestützte 
Änderung ist somit auch dann vorzu-
nehmen, wenn dem Finanzamt oder 
dem Steuerpflichtigen zuvor ein Fehler 
unterlaufen ist. Dies hat sich im Streit-
fall zugunsten des Finanzamts ausge-
wirkt, würde aber umgekehrt ebenso 
zugunsten des Steuerpflichtigen gelten.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.11.2024, Az. X R 
25/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248992; 
BFH, PM Nr. 44/25 vom 10.7.2025

Für Unternehmer

Bestätigung einer ausländischen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer nur noch elektronisch

| Bisher konnten Anfragen an das Bundeszentralamt für Steuern zur Bestäti-
gung ausländischer Umsatzsteuer-Identifikationsnummern schriftlich, über 
das Internet oder telefonisch erfolgen. Doch das hat sich seit dem 20.7.2025 ge-
ändert. Nunmehr können etwaige Anfragen ausschließlich über die vom Bundes-
zentralamt für Steuern im Internet bereitgestellte Online-Abfrage durchgeführt 
werden. |

Beachten Sie | Innergemeinschaftli-
che Lieferungen sind umsatzsteuer-
frei. Seit dem 1.1.2020 ist die Verwen-
dung einer gültigen ausländischen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
durch den Kunden zwingende Voraus-

setzung für die Steuerfreiheit. Dies re-
gelt § 6a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 4 
des Umsatzsteuergesetzes.

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.6.2025, Az. III C 
5 - S 7427-d/00014/001/002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 248775
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Für Unternehmer

Betriebsprüfung: Neue Sanktionsmöglichkeiten  
bei unzureichender Mitwirkung

| Es gibt steuerliche Betriebsprüfungen, die sind bereits nach kurzer Zeit abge-
schlossen. Andere Prüfungen hingegen ziehen sich über Monate oder sogar über 
Jahre hin. Um die Betriebsprüfung zu beschleunigen, wurden nun mehrere ge-
setzliche Änderungen vorgenommen. |

Qualifiziertes Mitwirkungs verlangen

Verzögerungen bei einer Betriebsprü-
fung können mitunter auf eine unzurei­
chende Mitwirkung des Steuerpflichti­
gen zurückzuführen sein. Um dem ent-
gegenzuwirken, sieht der neue §  200a 
Abs.  1 der Abgabenordnung (AO) das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vor, 
das sich auf die Mitwirkungspflichten 
nach § 200 AO stützt. 

Beachten Sie | Danach hat der Steuer-
pflichtige u. a. Auskünfte zu erteilen, 
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspa-
piere und andere Urkunden zur Einsicht 
und Prüfung vorzulegen und die zum 
Verständnis der Aufzeichnungen erfor-
derlichen Erläuterungen zu geben.

Das (neue) qualifizierte Mitwirkungs­
verlangen stellt eine Ermessensent­
scheidung des Prüfers dar, die frühes-

tens nach Ablauf von sechs Monaten 
seit Bekanntgabe der Prüfungsanord­
nung ergehen darf. Entscheidet sich 
der Prüfer für ein solches Mitwirkungs-
verlangen, ist es schriftlich oder elek­
tronisch (versehen mit einer Rechtsbe­
helfsbelehrung) zu erteilen. 

Beachten Sie | Der Steuerpflichtige 
muss in diesem Fall schnell handeln. 
Denn das Mitwirkungsverlangen ist in­
nerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Bekanntgabe zu erfüllen. Nur in 
begründeten Einzelfällen kann die Frist 
verlängert werden.

Mitwirkungs­
verzögerungsgeld

Problematisch wird das qualifizierte 
Mitwirkungsverlangen für den Steuer-
pflichtigen, wenn es nicht oder nicht 
hinreichend innerhalb der Frist erfüllt 

wird. Denn in diesen Fällen wird das neu 
eingeführte Mitwirkungsverzögerungs­
geld festgesetzt (§ 200a Abs. 2 AO). Aus­
nahme: Die Mitwirkungsverzögerung 
erscheint entschuldbar, beispielsweise 
bei einer stark beeinträchtigenden Er-
krankung. 

Daten für den Monat  
September 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.9.2025
• ESt, KSt = 10.9.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.9.2025
• ESt, KSt = 15.9.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/2025 = 26.9.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/24 11/24 2/25 6/25
+ 2,2 % + 2,2 % + 2,3 % + 2,0 %
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Das Mitwirkungsverzögerungsgeld be-
trägt für jeden vollen Tag der Mitwir­
kungsverzögerung (also für jeden vollen 
Tag nach Verstreichen der im Mitwir-
kungsverlangen gesetzten Frist) 75 EUR. 
Gerechnet werden die Tage bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Mitwirkungsver-
langen erfüllt wird – spätestens bis zum 
Tag der Schlussbesprechung. Denn 
nach der Schlussbesprechung gibt es 
keinen Bedarf mehr, eine Mitwirkung si-
cherzustellen. 

Beachten Sie | Allerdings dürfen maxi­
mal 150 Tage zugrunde gelegt werden, 
sodass das Mitwirkungsverzögerungs-
geld maximal 11.250 EUR betragen 
kann (150 Tage × 75 EUR).

Zuschlag zum  
Mitwirkungsverzögerungsgeld

Nicht immer bleibt es bei dem Mitwir-
kungsverzögerungsgeld. Denn es steht 
im Ermessen des Prüfers, nach § 200a 
Abs. 3 AO zusätzlich einen Zuschlag zum 
Mitwirkungsverzögerungsgeld festzu-
setzen. Voraussetzung ist, dass

 • gegen den Steuerpflichtigen in den 
letzten fünf Jahren ein Mitwir­
kungsverzögerungsgeld festge-
setzt wurde und zu befürchten ist, 
dass dieser seinen Mitwirkungs-
pflichten ohne einen Zuschlag 
nicht nachkommt oder

 • wegen der wirtschaftlichen Leis­
tungsfähigkeit des Steuerpflichti-
gen zu befürchten ist, dass dieser 
seinen Mitwirkungspflichten ohne 
einen Zuschlag nicht nachkommt. 
Davon ist auszugehen, wenn die 
Umsatzerlöse in einem der von der 
Prüfung umfassten Jahre mindes­
tens 12 Mio. EUR betragen oder 
sich die konsolidierten Umsatzer-
löse bei Konzernen auf mindestens 
120 Mio. EUR belaufen.

Entscheidet sich der Prüfer für den Zu-
schlag, steht auch die Höhe in seinem 
Ermessen. Dabei darf der Zuschlag 
höchstens 25.000 EUR für jeden vollen 
Tag der Mitwirkungsverzögerung betra-
gen – ebenfalls für maximal 150 Tage 
(maximal somit 3,75 Mio. EUR).

Teilabschlussbescheid  
und Inkrafttreten

Um die Betriebsprüfungen zu beschleu-
nigen, wurde auch der neue Teilab­
schlussbescheid eingeführt. Denn oft 
scheitert der zeitnahe Abschluss an ei­
nem einzelnen Sachverhalt, der nur 
durch intensiven Arbeitseinsatz aufge-
klärt werden kann. Das Problem: So 
entsteht keine Rechtssicherheit bezüg­
lich weiterer geprüfter Sachverhalte.

Durch den neuen §  202 Abs.  3 AO hat 
der Prüfer die Möglichkeit, bereits vor 
Abschluss der Prüfung einen Teilprü­
fungsbericht zu übermitteln und im An-
schluss einen Teilabschlussbescheid 
zu erlassen. Hierdurch lassen sich ein-
zelne im Rahmen einer Außenprüfung 
ermittelte und abgrenzbare Feststel-
lungen vor dem abschließenden Prü­
fungsbericht gesondert feststellen.

Beachten Sie | Kann der Steuerpflich­
tige ein erhebliches Interesse an einem 
Teilabschlussbescheid glaubhaft ma-
chen, soll dieser auf Antrag ergehen. 

MERKE | Die Neuerungen gelten erst 
für Steuern und Steuervergütungen, 
die nach dem 31.12.2024 entstehen. 
Sie sind aber auch für Steuern und 
Steuervergütungen anzuwenden, die 
vor dem 1.1.2025 entstehen, wenn für 
diese Steuern und Steuervergütungen 
nach dem 31.12.2024 eine Prüfungsan-
ordnung bekannt gegeben wurde.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der DAC 7- 
Richtlinie, BGBl I 2022, S. 2730

Für Kapitalanleger

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Finale Staatenaustauschliste für 2025 liegt vor
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden In­
formationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt 
für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch 
ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium hat nun mit Schreiben vom 3.6.2025 
(Az. IV D 3 - S 1315/00304/070/025) die Staatenaustauschliste 2025 bekannt gegeben. 
Enthalten sind die Staaten, mit denen der automatische Datenaustausch zum 
30.9.2025 erfolgt. Weitere Informationen zum Informationsaustausch erhalten Sie u. a. 
auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern (unter www.iww.de/s2991). |

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerliches Investitions-
programm bereits  
„in trockenen Tüchern“

| Der Bundesrat hat dem „Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Deutschland” am 11.7.2025 
zugestimmt. Die Investitionsanreize 
für neues Wachstum sind somit „in tro-
ckenen Tüchern.“ Neben der Auswei­
tung des Forschungszulagengesetzes 
enthält das Gesetz insbesondere diese 
Maßnahmen: |

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die nach dem 
30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 ange-
schafft oder hergestellt worden sind, 
kann eine degressive Abschreibung ge-
nutzt werden. Der %-Satz darf 30 % 
nicht übersteigen (maximal das Dreifa-
che der linearen Abschreibung).

Werden rein elektrisch betriebene Fahr­
zeuge nach dem 30.6.2025 und vor dem 
1.1.2028 angeschafft, ist eine arithme­
tisch­degressive Abschreibung möglich. 
Im Jahr der Anschaffung können 75 % 
der Anschaffungskosten abgeschrieben 
werden. In den fünf Folgejahren gelten 
dann 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %. 

Wird ein reines Elektrofahrzeug ge-
nutzt und übersteigt der Bruttolisten­
neupreis einen bestimmten Höchstbe­
trag nicht, ist der Bruttolistenneupreis 
als Bemessungsgrundlage für die Be­
steuerung der privaten Nutzung nur zu 
einem Viertel anzusetzen. Für nach 
dem 30.6.2025 angeschaffte Fahrzeuge 
wurde die Bruttolistenpreisgrenze von 
70.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

MERKE | Ab 2028 wird die Körper-
schaftsteuer (derzeit 15 %) in fünf 
Schritten um jeweils 1 % pro Jahr ge-
senkt. Somit gelten dann 10 % ab dem 
Veranlagungszeitraum 2032. 

Auf Antrag gilt für nicht entnommene 
Gewinne nach Maßgabe des § 34a Ein-
kommensteuergesetz ein Thesaurie­
rungssteuersatz von 28,25 %. Dieser 
Steuersatz sinkt in drei Stufen auf 27 % 
(Veranlagungszeitraum 2028 und 2029), 
26 % (2030 und 2031) und 25 % (ab 2032).

Quelle | Gesetz für ein steuerliches Investiti-
onssofortprogramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland, BT-Drs. 21/629
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Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücks-
übertragung mit Übernahme von Schulden

| Wird ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertra-
gen und übernimmt der neue Eigentümer die auf dem Grundstück lastenden 
Schulden, liegt ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft vor. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Private Veräußerungsge­
schäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt, unterliegen der Spekulations-
besteuerung nach § 23 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG). Ausgenommen 
sind aber Wirtschaftsgüter, die

 • im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken (1. Alterna-
tive) oder

 • im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken (2. Alterna-
tive) genutzt wurden.

	◼ Sachverhalt

Vater V hatte 2014 ein Grundstück für 
143.950 EUR erworben und teilweise 
fremdfinanziert. 2019 übertrug er das 
Grundstück auf seine Tochter. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte das Grundstück 
einen Wert von 210.000 EUR. Die Toch-
ter übernahm die am Übertragungstag 
bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe 
von 115.000 EUR.

Das Finanzamt teilte den Vorgang 
(ausgehend vom Verkehrswert im Zeit-
punkt der Übertragung) in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen 
Teil auf. 

Soweit das Grundstück unter Über-
nahme der Verbindlichkeiten entgelt-
lich übertragen worden war, besteuerte 
das Finanzamt den Vorgang als privates 
Veräußerungsgeschäft.

Hiergegen klagte der V vor dem Fi-
nanzgericht Niedersachsen und be-
kam Recht. Die Begründung: Teilent-
geltliche Übertragungen von Immobili-
en im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge unterhalb der historischen 
Anschaffungskosten sind keine Veräu-
ßerungen im Sinne des § 23 EStG. 
Doch die Freude währte nicht lange, 
denn der Bundesfinanzhof schloss 
sich der Ansicht des Finanzamts an. 

Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und 
werden damit zusammenhängende Ver­
bindlichkeiten übernommen, liegt re-
gelmäßig ein teilentgeltlicher Vorgang 
vor. In diesem Fall erfolgt eine Auftei­
lung in einen entgeltlichen und in einen 
unentgeltlichen Teil. Wird das Grund-
stück innerhalb von zehn Jahren nach 
der Anschaffung übertragen, unterfällt 
der Vorgang hinsichtlich des entgeltli­
chen Teils als privates Veräußerungsge-
schäft der Einkommensteuer.

Quelle | BFH-Urteil vom 11.3.2025, Az. IX R 
17/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248391; 
BFH, PM Nr. 37/25 vom 30.5.2025

Für Arbeitnehmer

Berufliche Nutzung eines privaten Fahrzeugs  
neben einem Dienstwagen
| Das Finanzgericht Niedersachsen hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der auf 
Dienstreisen seinen privaten Pkw einsetzt, die tatsächlichen Kosten für jeden gefah­
renen Kilometer auch dann ansetzen kann (im Streitfall: 2,28 EUR/km für einen 
Sportwagen), wenn er von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen gestellt bekommt, 
den er grundsätzlich für dienstliche und private Fahrten nutzen kann. |

Der Arbeitnehmer muss in diesem Fall 
jedoch den Nachweis erbringen, dass 
er das Privatfahrzeug tatsächlich be­
ruflich eingesetzt hat. Eine Angemes­
senheitsprüfung dem Grunde nach 
(hier: berufliche Nutzung eines priva-
ten Fahrzeugs durch einen Arbeitneh-
mer, dem von seinem Arbeitgeber ein 

Geschäftsfahrzeug überlassen wurde) 
findet nicht statt.

Beachten Sie | Das Finanzamt will 
diese Entscheidung aber nicht akzep-
tieren und hat Revision eingelegt. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.9.2024, Az. 9 K 183/23, Rev. BFH: Az. VI R 30/24

Für alle Steuerpflichtigen

Altenteilerwohnung  
im Versorgungsvertrag:  
Mietwert als Sonder-
ausgaben absetzbar?
| Hat sich der Übergeber eines land­ 
und forstwirtschaftlichen Betriebs an-
lässlich der Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen ein Wohnungs­
recht an einer Wohnung des übergebe-
nen Vermögens vorbehalten, ist ein Son­
derausgabenabzug des Mietwerts nach 
Meinung der Finanzverwaltung ausge-
schlossen. Dieser Ansicht hat aber nun 
das Finanzgericht Nürnberg widerspro-
chen. Da die Revision anhängig ist, muss 
nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |

Hintergrund: Wird ein Betrieb gegen 
Versorgungsleistungen auf nahe Ange-
hörige übertragen, kann der Betriebs­
übernehmer die Versorgungsleistungen 
nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) als Sonderausga­
ben abziehen, die der Empfänger nach  
§ 22 Nr. 1a EStG versteuern muss.

	◼ Sachverhalt

Anlässlich einer Hofübergabe wurde 
dem Übergeber ein Altenteil in Form 
eines vorbehaltenen dinglichen Wohn-
rechts, Taschengeld und die Mitbenut-
zung von Gegenständen eingeräumt. 

Den vom Vermögensübernehmer als 
Sonderausgaben geltend gemachten 
Nutzungswert der Altenteilerwohnung 
erkannte das Finanzamt nicht an, da 
nach einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums nur die mit der Nut-
zungsüberlassung tatsächlich zusam-
menhängenden Aufwendungen (wie 
Strom, Heizung, Wasser und Instand-
haltungskosten), nicht jedoch der Nut-
zungswert der Altenteilerwohnung be-
rücksichtigt werden können. Die hier-
gegen eingelegte Klage war erfolgreich.

Nach Ansicht des Finanzgerichts kann 
der Fall, dass der Versorgungsberech­
tigte mit dem ihm gewährten (höheren) 
Barunterhalt selbst eine Wohnung mie­
tet, für den Bereich des Sonderausga-
benabzugs nicht anders behandelt wer-
den als der Fall, in dem sich die Versor-
gungsleistung aus (niedrigerem) Barun­
terhalt und unentgeltlicher Wohnungs­
überlassung zusammensetzt. 

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 6.2.2025, Az. 
4 K 1279/23, Rev. BFH: Az. X R 5/25, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 248474; BMF-Schreiben vom 
11.3.2010, Az. IV C 3 - S 2221/09/10004, Rz. 46
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Alles Wichtige zum Urlaub in einem Minijob
| Auch in einem Minijob gibt es bezahlten Urlaub. Doch in diesem Zusammenhang 
stellen sich viele Fragen: Wie viele freie Tage stehen einem Minijobber zu? Was gilt 
bei unregelmäßiger Arbeitszeit? Wie wirkt sich das Urlaubsgeld auf den Minijob 
aus? Diese und weitere Fragen hat die Minijob-Zentrale jüngst beantwortet. |

So erläutert die Minijob-Zentrale bei-
spielsweise, dass der Lohn während 
des Urlaubs weitergezahlt werden 
muss (Urlaubsentgelt). Zusätzlich 
kann es Urlaubsgeld geben (als frei-
willige Zahlung zum Urlaub).

Beachten Sie | Die Fragen und Ant­
worten der Minijob-Zentrale erhalten 
Sie unter www.iww.de/s13121.

Quelle | Minijob-Zentrale vom 11.6.2025 „Ur-
laub im Minijob: Ihre Fragen – Wir antworten!

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Burger im Sparmenü kann  
nicht teurer sein als im Einzelverkauf

| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Methode zur Aufteilung des 
Verkaufspreises eines Sparmenüs nicht sachgerecht ist, wenn sie dazu führt, dass 
auf ein Produkt des Sparmenüs (z. B. Burger) ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, 
der höher ist als der Einzelverkaufspreis. |

Hintergrund: Bei Sparmenüs, die zum 
Pauschalpreis angeboten und als „Au­
ßer­Haus­Menüs“ verkauft werden, ist 
hinsichtlich der Speisenlieferung der 
ermäßigte Steuersatz (7 %) und hin-
sichtlich des Getränks der Regelsteu­
ersatz (19 %) anzuwenden. Wird vor Ort 
verzehrt, stellt sich die Aufteilungsfrage 
grundsätzlich nicht, da es sich um eine 
Restaurationsleistung handelt, sodass 
auch die Speisen mit 19 % zu versteuern 
sind. 

Beachten Sie | Dies könnte sich aber 
bald ändern. Denn im Koalitionsvertrag 
steht, dass die Umsatzsteuer für Spei­
sen in der Gastronomie zum 1.1.2026 
auf 7 % reduziert werden soll.

	◼ Sachverhalt

Zwei GmbHs betrieben als Franchise-
nehmer Schnellrestaurants, in denen 
u. a. Sparmenüs (z. B. Getränk, Burger 
und Pommes frites) zu einem einheitli-
chen Gesamtpreis zum Verzehr außer 
Haus verkauft wurden.

Die GmbHs teilten den Gesamtpreis des 
Sparmenüs nach der „Food-and-
Paper“-Methode auf die Speisen und 
das Getränk auf. Die Aufteilung erfolgt 
dabei anhand des Wareneinsatzes, das 
heißt, der Summe aller Aufwendungen 
für die Speisen bzw. für das Getränk. 
Da in der Gastronomie die Gewinn-
spanne auf Getränke typischerweise 
deutlich höher ist als die Gewinnspanne 

auf Speisen, ergibt sich hieraus eine 
niedrigere Umsatzsteuer als bei einer 
Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen. 

Das Finanzamt hielt diese Aufteilungs-
methode für unzulässig, weil sie nicht 
so einfach sei, wie eine Aufteilung nach 
Einzelverkaufspreisen und außerdem 
nicht zu sachgerechten Ergebnissen 
führe. Demgegenüber hielt das Finanz-
gericht Baden-Württemberg die „Food-
and-Paper“-Methode für zulässig, der 
Bundesfinanzhof aber nicht. 

Der Bundesfinanzhof führte zwar aus, 
dass (entgegen der Ansicht des Finanz-
amts) der Unternehmer nicht immer die 
einfachste Methode anwenden muss. 
Wenn eine andere Methode zumindest 
ebenso sachgerecht ist, wie die Auftei-
lung nach Einzelverkaufspreisen, darf er 
auch die andere Methode anwenden.

Gleichwohl erkannte der Bundesfinanz-
hof die „Food­and­Paper“­Methode 
nicht an, weil sie in manchen Fällen da-
zu führt, dass der Preis eines Burgers 
mit einem hohen Wareneinsatz im Menü 
über dem Einzelverkaufspreis des Bur­
gers liegt. Es widerspricht der wirt­
schaftlichen Realität, dass der Ver-
kaufspreis eines Produkts in einem mit 
Rabatt verkauften Menü höher sein 
kann als der Einzelverkaufspreis. 

Quelle | BFH-Urteil vom 22.1.2025, Az. XI R 
19/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248478; 
BFH, PM Nr. 38/25 vom 5.6.2025

Für Arbeitnehmer

Bundesfinanzhof zur 
Übernachtungspauschale 
von Berufskraftfahrern 
gefragt
| Die Übernachtungspauschale für 
Berufskraftfahrer mit mehrtägiger 
Auswärtstätigkeit setzt neben dem be-
stehenden Anspruch auf eine Verpfle­
gungspauschale eine tatsächliche 
Übernachtung in dem Kraftfahrzeug 
voraus. Die Pauschale steht einem Be-
rufskraftfahrer daher nicht für jeden 
An­ und Abreisetag zu. So sieht es zu-
mindest das Finanzgericht Thüringen. 
Wegen der anhängigen Revision ist nun 
der Bundesfinanzhof gefragt. |

Hintergrund: Entstehen einem Arbeit-
nehmer während seiner auswärtigen 
beruflichen Tätigkeit auf einem Kfz des 
Arbeitgebers oder eines vom Arbeitge-
ber beauftragten Dritten im Zusammen­
hang mit einer Übernachtung in dem Kfz 
Aufwendungen (z. B. Gebühren für die 
Toilettenbenutzung sowie Park- und Ab-
stellgebühren), kann er diese als Wer­
bungskosten abziehen. Anstelle der tat­
sächlichen Aufwendungen ist aber auch 
eine Pauschale i. H. von 9 EUR möglich 
für Kalendertage, an denen der Arbeit-
nehmer in dem Kfz übernachtet und eine 
Pauschale für Verpflegungsmehrauf-
wand geltend machen kann. 

Der Bundesfinanzhof muss nun ent-
scheiden, ob die Pauschale durch die 
Kopplung an die Verpflegungspauscha­
len auch für den An­ und Abreisetag zu 
gewähren ist. Oder anders ausgedrückt: 
Kann ein Arbeitnehmer, der am Montag 
seine Tour startet, auf dem Fahrzeug 
übernachtet und am Freitag zurück-
kehrt, die Pauschale für fünf oder nur 
für vier Tage absetzen? Denn für fünf 
Tage ist Verpflegungsmehraufwand ab-
zugsfähig, er übernachtet in dem Fahr-
zeug jedoch nur viermal. 

Quelle | FG Thüringen, Urteil vom 18.6.2024, 
Az. 2 K 534/22, Rev. BFH: Az. VI R 6/25, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 248002


